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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.2000

Norm

JN §51 Abs2 Z9

Rechtssatz

Ob der von der Herausgabeklage betro4ene Gegenstand eine Er5ndung ist oder nicht, spielt für den

Zuständigkeitstatbestand des § 51 Abs 2 Z 9 JN keine Rolle.

Entscheidungstexte

4 Ob 271/00g
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